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Liebe Leserin, Lieber Leser,

eine neue Ausgabe des Tragwerks ist fertiggestellt und
liegt für Sie zum Lesen bereit.

Durch die Wirtschaftskriese entwickelte sich der Ener-
giemarkt anders als erwartet. Die Energiekosten blie-
ben stabil bzw. wurden geringer. Diese Entwicklung ist
jedoch nur eine vorübergehende Erscheinung. Langfris-
tig werden die Energiekosten drastisch steigen.  Die
neue Energieeinsparverordnung EnEV 2009 und die
geplante EnEV 2015 berücksichtigen diese Entwick-
lung.

EnEV 2009

Die novellierte Energieeinsparverordnung EnEV 2009
wurde zum 1. Oktober 2009 eingeführt. Dieses bedeu-
tet, dass für alle nach dem 1.10.2009 eingereichten
Bauanträge, die Planungen und Berechnungen nach der
EnEV 2009 erfolgen müssen.
Die  wesentlichen Änderungen im Überblick:

• Erhöhung der Anforderungen um ca. 30%
• Einführung des Referenzgebäudes auch bei

Wohngebäuden, d.h. der Nachweis über
das A/V-Verhältnis entfällt!

• Das Bilanzierungsverfahren nach DIN
18599 ist auch für Wohngebäude möglich

• Nachrüstpflicht auch für selbstgenutzte Ein-
und Zweifamilienhäuser

• Überprüfung der Nachrüstpflicht durch die
Bezirksschornsteinfegermeister

• Außerbetriebnahme von Nachtspeicherhei-
zungen

• Einführung einer Unternehmererklärung
• Höhere Anforderungen an Energieausweis-

aussteller

Die Nachweise für Nichtwohngebäude gestalten sich
nach wie vor als ausgesprochen aufwendig. Kommenta-
re und Literatur zur Anwendung sind nur sehr begrenzt
vorhanden. 

Die DIN 18599, welche momentan nur
als Vornorm vorliegt, soll im nächsten

Jahr als endgültige Norm erscheinen. 

Nach dem nationalen Energieeffizienzplan (Strategie
des BMU) soll die  EnEV im Jahr 2015 novelliert wer-
den. Die Anforderungen an den energetischen Standard
sollen dann nochmals um ca. 30% erhöht werden und
schließlich ab 2020 soll die Wärmeerzeugung weitge-
hend unabhängig von fossilen Energieträgern erfolgen.

Höhere Anforderungen 

DIN 18599

EnEV 2007 / 2009 / 2015
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Das bedeutet, dass ein Planungsstand nach der EnEV
2007 schon in 11 Jahren einen absolut veralteten
Stand der Technik darstellt.

Auch die neue HOAI 2009 ist für die
Berechnung nach der EnEV nicht gül-

tig, es wird sogar noch Bezug auf die Wärmeschutzver-
ordnung genommen. Die Berücksichtigung der Berech-
nung der Anlagentechnik ist dort nicht vorgesehen. Die
Abrechnung sollte nach dem Heft 23 „Leistungen nach
der ENEV 2007“ der Schriftenreihe des Ausschusses der
Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten
für die Honorarordnung e.V. (kurz: AHO) erfolgen.

In vielen Fällen werden Räume, welche im Bereich einer
„Weißen Wanne“ liegen, hochwertig genutzt. Die Ge-
brauchstauglichkeitsanforderungen und das Raumklima
müssen daher vor Planungsbeginn exakt festgelegt wer-
den.
Der „Deutsche Beton- und Bautechnik-Verein e.V.“ be-
schäftigte sich mit dieser Problematik und gab im Janu-
ar 2009 ein neues DBV-Merkblatt heraus „Hochwertige
Nutzung von Untergeschossen - Bauphysik und Raum-
klima“. Da dieses Thema ausgesprochen wichtig ist,
möchte ich Ihnen den Inhalt des Merkblattes kurz vor-

stellen.
Die DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauteile
aus Beton“ sieht zwei Nutzungsklassen vor. 
•Nutzungsklasse A: 
   Keine Feuchtstellen auf der Bauteiloberfläche zulässig
•Nutzungsklasse B: 
   Feuchtstellen auf der Bauteiloberfläche zulässig
Diese grobe Einteilung ist für hochwertig genutzte Räu-
me problematisch, da in der unterschiedlichen Nutzun-
gen hohe Variationsbreite bestehen. 

Das neue DBV-Merkblatt unterteilt daher die Nutzungs-
klasse in weitere Unterklassen (siehe Tabelle 1).
Einen wichtigen Hinweis möchte ich noch geben. – In
der DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke
aus Beton“ wird im Abschnitt -4 Aufgaben der Planung-
folgendes gefordert: 

(5) Die technischen Verantwortlichkeiten der Baubetei-
ligten für die einzelnen Teilbereiche der Planung (Ent-
wurf und Ausführung), der Koordinierungsbedarf bzw.
Informationsaustauch sind festzulegen.

(6) Alle geforderten Festlegungen und Entscheidungen
in der Planung sind zu dokumentieren.
In dem DBV-Merkblatt „Hochwertige Nutzung von Un-

neues Merkblatt
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Genauere Einstufung nach dem Merkblatt

Hochwertige Nutzung von  Unterge-
schossen (Weiße Wannen)

Tabelle 1

EnEV und HOAI
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tergeschossen - Bauphysik und Raumklima“. Werden
die Zuständigkeiten explizit aufgelistet.

Bauen ohne Bodengutachten ?

nommenen Bodenpressungen nicht den tatsächlichen
Gegebenheiten entsprachen. In 67% war die Boden-
pressung geringer als angenommen. In 42% lag die
zulässige Bodenpressung nur bei 120 - 140 KN/m². Le-
diglich in 14% waren die zulässigen Bodenpressungen
zu gering angesetzt, so dass die Berechnungen der
Gründungen unwirtschaftlich waren.
Die Feuchtigkeitsschäden an erdberührten Bauteilen be-
trugen 21% der Haftpflichtschäden. Der Anteil der
falsch eingeschätzten Boden- und Grundwasserverhält-
nisse ist erheblich. 
Es kann daher an die Planer nur appelliert werden: 

• Kein Keller ohne genaue Untersuchung des
Baugrundes 

• Festlegung des Bemessungswasserstandes
unter Berücksichtigung langjähriger Be-
obachtungen und zu erwartenden Gegeben-
heiten.

Statik einmal anders

Von der Firma Brügmann TraumGarten GmbH aus Dort-
mund erhielt mein Büro den Auftrag eine statische Be-
rechnung für die neue Spielgeräteserie -WINNETOO pro-
anzufertigen. Die Berechnung sollte bundesweit gültig
sein. Maßgebend war die DIN EN 1176 vom August
2008. 
Geplant war eine Berechnung als dreidimensionales
Stabwerk. Die Nachweise für die einzelnen Stiele, Rie-
gel etc. konnten hiermit geführt werden. Jedoch erwie-
sen sich die Knotenpunkte d.h. die Verbindungen als
ausgesprochen schwierig in der Nachweisführung. Ins-

Spielgerät WINNETOO pro

Haftung des Planers

Aus Zeit- und Kostengründen wird oft auf ein Bodengut-
achten, das Aussagen über den Baugrund und den
Grundwasserstand beinhaltet, verzichtet. Treten Schäden
in diesen Bereichen auf, so ist die Rechtsprechung ein-
deutig. Der Planer trägt die Verantwortung und haftet
entsprechend. Bei Fehlern tritt unter Umständen sogar
die Haftpflichtversicherung nicht ein. 

Nach einer Entscheidung des OLG Karlsruhe (Urteil vom
24.5.2007 – 19 U 119/06) obliegt dem Architekten
die Prüfpflicht, ob der Tragwerksplaner von den tatsäch-
lichen Bodenverhältnissen ausgegangen ist.
Die AiA Aktiengesellschaft hat auf Grundlage von 5.000
Bodengutachten festgestellt, dass in 81% die ange-

Checkliste
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besondere die Windlasten IV -Inseln der Nordsee- wa-
ren wirtschaftlich durch die Verbindungen nicht aufzu-
nehmen. Die Spielgeräte DIN 1176 eröffnet die Mög-
lichkeit, die Standsicherheit durch Belastungsversuche
nachzuweisen. Es wurde daher mit dem TÜV Nord Kon-
takt aufgenommen. Nachdem eine Spielplatzanlage
komplett aufgebaut war, wurden in Zusammenarbeit

Interessante Links im Internet

mit dem TÜV Nord Belastungsversuche durchgeführt.
Alle Bauteile und Verbindungen bestanden die Belas-
tungsversuche.
Durch die Kombination von Statik und Belastungsversu-
chen konnte letzendlich die Standsicherheit für eine
wirtschaftliche Konstruktion nachgewiesen werden.

Kuriositäten

Im Laufe der Zeit erlebt man einige Kuriositäten. Im
nachfolgendem Bild ist eine herabgestürzte Balkonplat-
te zu sehen. Beim Absturz wurde die Aussenwand stark
beschädigt. Der Balkon war lediglich mit zwei
Schöckkörben an beiden Enden in der Betondecke ver-
ankert. An der freien Seite waren über einen längeren

www.bauhaus2009.de
90 Jahre Bauhaus.
Informationen zum Bau-
haus Jubiläum

www.foerderturm-
boenen.de
Alter Förderturm in Bönen
als Bürgerstiftung

www.buerger-cert.de
Informationen zur Sicher-
heit im Internet

Versuchsaufbau

Zeitraum lediglich provisorisch Baustützen untergestellt.
Die Baustützen verloren im Laufe der Zeit die Stabilität
oder ein Zeitgenosse hat diese entfernt. Die Balkonplat-
te war lediglich im Bereich der Schöckkörbe aufgeplatzt.

Herabgestürzter Balkon


